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Stadt Schmölln                                                               Schmölln, 07.11.2023 

           
- Stadtrat Schmölln   - 
     Technischer Ausschuss                                                      Vorl.-Nr.: V 0912/2023 
 
 
 
 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
 
Betreff:  Festlegung Gebührenmodell Abwassergebühren Vorauskalkulation 2024-2027 
 
Einreicher:  Bürgermeister  
  

Beratungsfolge 68. Tagung Technischer Ausschuss  am 
06.11.2023 
 

Abstimmung 

  Ja-Stimmen 11 

  Nein-Stimmen 2 

  Stimmenthaltung 0 

Beratungsstatus nicht öffentlich / vorberatend  

 

Beratungsfolge 46. Stadtratssitzung am 
16.11.2023 

Abstimmung 

  Ja-Stimmen  

  Nein-Stimmen  

  Stimmenthaltung  

Beratungsstatus öffentlich / beschließend 

  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat Schmölln beschließt:  
 
Auf Grundlage der vorgelegten Kalkulation der Abwassergebühren für den Zeitraum 2024 – 2027 legt 
der Stadtrat der Stadt Schmölln das Gebührenmodell Variante 2 gemäß Anlage 1 als Grundlage für die 
Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Schmölln (BGS-EWS) 
fest.  
 
 
Sachdarstellung: 
 
Zum 31.12.2023 läuft die aktuelle dreijährige Gebührenperiode 2021-2023 der Abwasserentsorgung 
aus. Es macht sich daher eine Vorauskalkulation der nachfolgenden Gebührenperiode erforderlich. 
Nach § 12 Absatz 2 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) sind die Kosten der 
Einrichtung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln, wobei nach Absatz 6 der 
Kalkulationszeitraum vier Jahre nicht überschreiten darf. Die vorliegende Kalkulation umfasst mit den 
Jahren 2024-2027 einen Zeitraum von vier Jahren. Unter Berücksichtigung des Betriebsergebnisses für 
den Zeitraum 2021 bis 2023 (Bericht siehe Anlage 2)  
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erfolgte die Vorauskalkulation der Abwassergebühren für den Kalkulationszeitraum 2024 bis 2027 
(Bericht siehe Anlage 3).  
 
Die prognostizierten und durch Indizes fortgeschriebenen ansatzfähigen Kosten der 
Abwasserbeseitigung wurden zunächst direkt oder indirekt mittels Verteilerschlüssel den Kostenstellen 
Mischwasserkanal, Kläranlage, Dezentral und Verwaltung zugeordnet. Entsprechend der erwarteten 
Mengen und der daraus resultierenden Beanspruchung der einzelnen Kostenstellen erfolgte die 
Verteilung auf die einzelnen Kostenträger 
 

- Schmutzwasser Volleinleiter (SW VE),   
- Schmutzwasser Teileinleiter (SW TE), 
- Regenwasser privat (RWP), 
- Regenwasser Straße (RWS) 
- Fäkalschlamm eigen (FS eigen) 
- Fäkalschlamm fremd (FS fremd) 
- Überschussschlamm fremd (ÜS fremd). 
-  

 
Die der Kalkulation zugrundeliegenden Schmutzwasser- und Fäkalschlammmengen basieren auf 
Erfahrungswerten. Den Mengen für Regenwasser privat und Regenwasser Straße liegen die befestigten 
Grundstücks- bzw. Straßenflächen zugrunde, die mit dem statistischen langjährigen mittleren 
Niederschlagswert (abzgl. Verdunstungsanteil) für die Stadt Schmölln multipliziert wurden. 
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Zur Verteilung der ermittelten Gesamtkosten je Kostenträger auf Grundgebühren und 
mengenabhängige Einleitungs- bzw. Beseitigungsgebühren kommen verschiedene Gebührenmodelle in 
Betracht, die in Anlage 1 dargestellt sind.  
 
 
 
Sven Schrade          
Bürgermeister      
 
 
Anlagen:  
 

Anlage 1 – Gebührenmodelle 
Anlage 2 – Bericht zur Betriebsabrechnung 2021-2023 
Anlage 3 – Bericht zur Kalkulation 2024-2027 
 
Hinweis: Beschlussvorlage-Originalausfertigung hinterlegt im Stadtratsbüro der Stadtverwaltung Schmölln 


